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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1996

Norm

DSt 1990 §27 Abs3

DSt 1990 §27 Abs4

StPO §159

StPO §160

Rechtssatz

Nur Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter sind zur Zeugenaussage vor dem Untersuchungskommissär des

Disziplinarrates verp8ichtet. Ersucht der Untersuchungskommissär das Bezirksgericht um Vernehmung oder

Erhebung, hat dieses nach den Bestimmungen der Strafprozeßordnung vorzugehen, weshalb die Zeugnisp8icht

jedermann tri=t und dem Bezirksgericht die in §§ 159, 160 StPO vorgesehenen Zwangsmittel (auch gegenüber nicht

dem Rechtsanwaltsstand angehörenden Personen) zur Durchsetzung der Zeugnispflicht zur Verfügung stehen.
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